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Vernehmlassung zu den „Empfehlungen zur Weiterbildung von Lehrpersonen“ und zum „Reglement über die Anerkennung von Abschlüssen von Weiterbildungen und Zusatzausbildungen für den Lehrberuf“








Sehr geehrte Damen und Herren





Der Vorstand der Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren (KSGR) dankt Ihnen für die Einladung, zu den „Empfehlungen zur Weiterbildung von Lehrpersonen“ und zum „Reglement über die Anerkennung von Abschlüssen von Weiterbildungen und Zusatzausbildungen für den Lehrberuf“ Stellung zu nehmen. Wir tun dies wie folgt: 





Allgemein


Der Vorstand der KSGR begrüsst die Bemühungen der EDK um qualifizierte Weiterbildung der Lehrpersonen und teilt die Ansicht, dass damit das Berufsbild der Lehrpersonen gestärkt und verbessert wird. Er ist auch überzeugt, dass alles unternommen werden muss, was eine erfolgreiche Laufbahn begünstigt. Es ist daher von zentraler Bedeutung, dass die Umsetzung dieser Empfehlungen mit entsprechender Konsequenz und Einmütigkeit der Kantone umgesetzt wird. 


Der Vorstand der KSGR ist sich bewusst, dass die Umsetzung der Empfehlungen mit erheblichen Kosten verbunden sein wird. Er versteht daher das Dokument als Versprechen der EDK, sich für die Bereitstellung der entsprechenden Mitteln einzusetzen.


Der Vorstand der KSGR begrüsst insbesondere auch die Reglementierung der Anerkennung von Abschlüssen von Weiterbildung und Zusatzausbildungen für den Lehrerberuf. Damit wird dem Anliegen nach professioneller und anerkannter Laufbahnentwicklung der Lehr-personen Rechnung getragen.





Zu den Empfehlungen: 


Art. 1: kein Kommentar


Art. 2: Grundsätzlich begrüsst der Vorstand der KSGR, dass die EDK bei den Anbietern von Weiterbildung keinen Ausschliesslichkeitsanspruch will. Er begrüsst aber, dass nur qualifizierte Anbieter vorgesehen sind. Es handelt sich hier um einen beachtlichen ���Markt, auf dem auch Missbrauch möglich ist, der die Kantone und die betroffenen Auszubildenden treffen wird. Gerade der Anspruch der Entwicklung von Lehrplan, Organisation, Struktur und Instrumente des Schulsystems (vgl. Art. 3) erfordert auch eine qualifizierte Steuerung, damit der Bildungsfoederalismus nicht noch gravierendere Inkohärenzen im schweizerischen Schulsystem generiert.


Art. 3: kein Kommentar


Art. 4: Was heisst hier ‚unterstützen‘. Der Vorstand der KSGR plädiert dafür, dass hier ausdrücklich von finanzieller, struktureller und personeller Unterstützung die Rede ist. Andernfalls bleibt es beim verbalen Unterstützen mit Unverbindlichkeit.


Art. 5: Der Vorstand der KSGR unterstützt diesen Artikel. Er sieht darin die logische Weiter-führung der Art. 2 und 3. 


Art. 6: Der Vorstand der KSGR nimmt die Sorge der Kantone um die Qualitätsstandards der Ausbildungsangebote gerne zur Kenntnis. Er ist aber der Meinung, dass damit die Probleme nicht gelöst sind. Wer legt beispielsweise die Standards fest? Wer kommt für das Controlling auf, wenn einzelne Kantone keine Angebote und andere mehrere zu beurteilen haben? Braucht es nicht eine schweizerische Instanz?


Art. 7: Grundsätzlich begrüsst der Vorstand der KSGR modulare-Bildungsgänge. Allerdings muss vorausgesetzt werden, dass die einzelnen Module in sich stringent geschlossen sind. Andernfalls sind lineare, etappierbare Bildungsgänge vorzuziehen. 


Art. 8: Dieser Artikel hat weitreichende Folgen auch im Bereich der Anstellungsbedingungen und Personalressourcen. Der Vorstand der KSGR begrüsst diese Empfehlung.


Art. 9: Kein Kommentar





Zum Reglement über die Anerkennung


Der Vorstand der KSGR begrüsst das vorliegende Reglement.








Mit freundlichen Grüssen�Sarnen, 16. Januar 2004
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